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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1957

Norm

ABGB §372 IId3

Rechtssatz

Gutgläubigkeit: Einer Äußerung eines Referenten der Abteilung 52 ( betre6end das Erlöschen des Bestandverhältnisses

mit dem früheren Mieter ), mag er auch bei Abschluß des Mietvertrages nicht als Organ einer Behörde aufgetreten

sein, sondern als privatrechtlicher Vertreter der Gebietskörperschaft des privatrechtlichen Hauseigentümers, ( sodaß

seine Äußerung keine Erklärung einer Behörde war ) wird begrei=icherweise, seitens der Bevölkerung erheblich

größeres Gewicht beigelegt, als jener eines anderen privaten Hausbesitzers oder Hausverwalters.
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